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1. Anlass und Zielsetzung 

Der Vorhabensträger (Carolin Zölkau und Paul Kahlmeyer) planen den Neubau eines 

Wohnhauses in Rothenbach, südlich von Gerbershausen. Hierzu ist eine Änderung des 

Bebauungsplanes erforderlich. 

Sie sind Eigentümer des Flurstückes 43/4, zum Bau des Hauses benötigen sie jedoch auch 

Teile des Flurstückes 43/13. Auf diesem Flurstück befindet sich ein nach § 15 ThürNatG 

bzw. § 30 BNatSchG geschützter Biotoptyp, eine Streuobstwiese. Durch die geplante 

Baumaßnahme kommt es zu Beeinträchtigungen der Streuobstwiese, die nach § 30 

BNatSchG nicht zulässig sind. Der Vorhabensträger beantragt mit der vorliegenden 

Unterlage eine Befreiung von den Verboten des § 30 BNatSchG.  

 

 

2. Beschreibung des geschützten Biotops 

Bei der Streuobstwiese handelt es sich um einen Obstbaumbestand von ca. 30 Bäumen 

verteilt auf die Flurstücke 43/13 und 43/4. Der Bestand wird im Biotopkataster unter der 

Biotop-Nummer EIC-2022-00458 geführt.  

Etwa die Hälfte der Bäume weist ein Alter von ca. 50 Jahren auf, die andere Hälfte sind 

Neupflanzungen der letzten 10 Jahre. Bei den älteren Bäumen handelt es sich überwiegend 

um Apfelbäume, vereinzelt Pflaumen und Birnen. Bei den Neupflanzungen finden sich auch 

Kirschen und Walnussbäume.  

Der Unterwuchs besteht aus Grünland, welches beweidet wird. Nach Aussage des 

Biotopkatasters handelt es sich dabei um Intensivgrünland.  

 

 

3. Zu erwartende Beeinträchtigung 

Durch den Neubau des Wohnhauses kommt es zum Verlust von ca. 430 m2 der 

Streuobstwiese und 4 der älteren Bäume (alles Äpfel) werden gefällt (s. Abb. 1).  

Besondere Strukturen (Baumhöhlen oder Spalten), die Vögeln oder Fledermäusen als 

Quartier dienen könnten, fehlen den 4 Bäumen, so das keine besonderen 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände durch die Fällung zu erwarten sind. 
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Abb. 1: Blick von Südosten über den Teil der Streuobstwiese, der überbaut werden soll 
 

 

4. Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchti-
gungen der Streuobstwiese 

 

4.1. Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen 

Bei der Fällung der Obstbäume ist zur Vermeidung von unnötigen Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes zu beachten, dass diese nur im Zeitraum zwischen dem 01.10. und 28.02. 

eines Jahres erfolgen darf.  

 

4.2. Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen auf die Streuobst-
wiese 

Grundsätzlich gilt, dass zum Ausgleich verbleibender erheblicher oder nachhaltiger Beein-

trächtigungen des Naturhaushaltes Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege durchzuführen sind, mit denen die betroffenen Wert- und Funktionselemente  

➢ weitgehend gleichartig  

➢ in einem planungsrelevanten Zeitraum bis ca. 25 Jahre und  

➢ im räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem betroffenen Funktionsraum 
wieder hergestellt werden. 

Die geplante Ausgleichsmaßnahme verfolgt daher das Ziel, die verbleibende Fläche der 

Streuobstwiese aufzuwerten und durch eine sachgerechte Pflege der neugepflanzten Bäume 

und der Altbäume die Streuobstwiese für die Zukunft zu sichern.  
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4.3. Maßnahmenbeschreibung 

Maßnahme A1: 

Die Maßnahme A1 umfasst die Bereiche der bestehenden Streuobstwiese auf dem Flurstück 

43/4 und gliedert sich in drei Teilmaßnahmen.  

• Neupflanzung von 8 Hochstamm-Obstbäumen 

• Aufhängen von 2 Holzbeton Vogel-Nistkästen 

• Sachgerechte Pflege aller Obstbäume auf dem Flurstück über 10 Jahre. 

Die sachgerechte Pflanzung und Pflege der Obstbäume folgt den Empfehlungen des „Hand-

lungskonzeptes Streuobst Thüringen“ vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und 

Naturschutz (TMUEN) aus dem Jahr 2022. Der Vorhabensträger teilt der UNB mit, welchen 

sachkundigen Obstwart er mit der Pflanzung und Pflege beauftragt hat. Dieser berichtet in-

nerhalb der 10 Pflegejahre jährlich in kurzer Berichtsform (mit Foto) der UNB von den im 

jeweiligen Jahr durchgeführten Maßnahmen. Nach den 10 Jahren haben die Bäume durch 

die zuvor durchgeführten Schnittmaßnahmen einen stabilen Kronenaufbau, so dass eine 

weitere jährliche Pflege nicht mehr notwendig ist. 

 

 

Abb. 2: Blick von Norden über den Teil der Streuobstwiese, auf dem die Ausgleichsmaß-
nahme (A1) geplant ist 
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5. Maßnahmenverzeichnis 
 

Im folgenden Maßnahmenblatt wird die Ausgleichsmaßnahme beschrieben. 

Maßnahmen-Nr.: A1 Aufwertung einer bestehenden  
Streuobstwiese 

Maßnahmenplan Bestands- und Konfliktplan 

Anlage Nr.: 1 Anlage Nr.: 1 

Blatt-
Nr./Bau-km: 

 Nächster Ort/ 
Gemarkung: 

Gerbershausen / Rothenbach 

 

Beurteilung des Eingriffs/der Konfliktsituation: 

Überbauung einer Streuobstwiese mit Verlust von 4 Obstbäumen 

(    ) Vermeidungsmaßnahme (    ) Schutzmaßnahme (    ) Minderungsmaßnahme 

(    ) Gestaltungsmaßnahme ( X ) Ausgleichsmaßnahme (    ) Ersatzmaßnahme 

Ziel/Begründung der landschaftspflegerischen Maßnahme: 

Ausgleich die Beeinträchtigungen der Streuobstwiese 

Maßnahmenbeschreibung: 

Teilmaßnahme Obstbaum-Pflanzung: 

Pflanzung von 8 Hochstamm-Obstbäumen (Apfel, Pflaume und Kirsche) alter Obstsorten,  
Stammumfang 14 bis 16 cm, sachgerechte Pflanzung und Schutz vor Verbiss nötig. 
 

Teilmaßnahme Aufhängen von Nistkästen: 

Aufhängung von 2 Holzbeton-Vogelnistkästen (Lochdurchmesser 28 und 32 mm). 
 

Teilmaßnahme sachgerechte Pflege der Obstbäume:  

Die Pflege der neugepflanzten Obstbäume (Düngung, Schnitt, etc.) entspricht den Empfehlun-
gen des Handlungskonzeptes Streuobst Thüringen und wird über die Dauer von 10 Jahren 
durch einen sachkundigen Obstwart durchgeführt. Die auf der Streuobstweise bereits vorhan-
denen Bäume werden ebenso gemäß des Handlungskonzeptes über die Dauer von 10 Jahren 
geschnitten. Bei den jüngeren (nachgepflanzten) Bäumen ist ein jährlicher Schnitt erforderlich, 
ausgenommen hiervon sind die Walnussbäume. Bei den Altbäumen ist es ausreichend, wenn 
diese in den 10 Jahren dreimal geschnitten werden. Das anfallende Schnittgut kann auf der 
Fläche in Form von Asthaufen zur Erhöhung der Strukturvielfalt verbleiben.  

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept: 

10 Jahre Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 

Eingriff ( X ) ausgeglichen (    ) nicht ausgleichbar 

 (    ) ausgeglichen (    ) Funktion ersetzt 

      i. V. m. Maßn.-Nr. 

Realisierung und zeitlicher Ablauf: 

Beginn der Umsetzung der Maßnahme im ersten Herbst/Winter der auf den Baubeginn folgt. 

Flächenbedarf/Anzahl: 966 m2  

(    ) vorübergehende 

  Inanspruchnahme 
( X ) dauernde Inanspruchnahme 

(    ) Grunderwerb (  X  ) dingliche Sicherung 

Träger der Maßnahme: Vorhabensträger 

Träger der Pflege: Vorhabensträger 
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6. Literatur/ Quellen  

TMUEN (2022): Handlungskonzept Streuobst Thüringen.  
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Karte 1: Konflikt- und Maßnahmenplan, Maßstab 1:1.000 
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